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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.03.1928 

Geschäftszahl 

0722/27 

Rechtssatz 

Die Berufungsinstanz kann den Berufungswerber nicht einer Tat schuldig erklären, die ihm im Verfahren vor der 
ersten Instanz gar nicht zur Last gelegt worden ist; denn es wäre dies eine nach den allgemeinen Grundsätzen 
unzulässige Entziehung einer Instanz und unter Umständen überdies eine "reformatio in peius". 


